
   

1.)

2.)

39)

: Textliche Ergänzung

zum Bebauungsplan Nr. 30

der Stadt Gummersbach

"Frömmersbach - Lantenbach! ı

 
Dan Gebiet ist als Gewerbegebiet, allgemeines sowie
reines Wohngebiet ausgewiesen,

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus den
Festlegungen in Bebauungsplan in Verbindung mit der

N  }  Baunutzungsverordnung.

Die. überbaubare Fläche ist durch Baulinien und "grenzen
geregelt.

5.)

Der Abstand von der.‚Verkehrsfläche.muß. „mind,!

Die festgesetzten Baulinien sind zwingend im Sinne der
Baunutzungsverordnung.

Garagen sind auf eigenem Grundstück zu errichten. Diese
sind ‚auch ‚außerhalb der Baulinien und -grenzen zulässig.
Aneinandergebaute Garagen sind so zu errichten, daß die
Einfahrten und Traufen gleich hoch"sind,

5m betragen.

 

Kellergaragen sind nur zulässig, wenn keine Einschnitte
in die Vorgärten erforderlich sind.

i4 m Frontlänge auch «in Kalmdach zulässig.
Dachaufbauten sind nicht zulässig.

FürGaragen en Aracheächer vorsenerteben._rm
Ennsten en BET Kaum ahnen

Die imBebauungsplan eingetragene Firstrichtung ist ver-
EIERENTE AEEEIIEHUNDRETTET.

bindlich,.

  

Vorgärten sind als Ziergärten anzulegen und zü unterhalten.
Hausgärten sind zu unterhalten.

Die Abgrenzung der Vorgärten zur Straße hin ist durch
Kantensteine bis 10 cu Höhe oder Hecken und Mauern ohne
jegliche Aufsätze bis zu einer Höhe von 80 com zulässig.

 



   

Dies gilt auch für Grenzen im Vorgartenbereich,

Zwischen den vorderen Baugrenzen und -linien bis sur
rückwärtigen Grundstücksgrense sind lebende Hacken
und Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von 1,80 m

mulissig.

Ausnahmen von diesen Festlegungen sind möglich, wenn

bei mehreren Nachbargrundstücken eine einheitliche
Regelunggetroffen wird,

Gummersbach, 33, Mira 1972
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Ergänzung gem. Beschluß des Rates der Stadt Gummersbach

vom 12. 2. 197%: | [I

Auflagen aufgrund der berücksichtigten Anregungen und B

denken des Wasserwirtschaftsantes Bonns

i. Eine Bebauung wird erst dann zugelassen, wenn die Kanali-

sation angelegt und zur Zentralkläranlage Anschluß hat.
Ein Kanalisationsentwurf ist gem. $ 45 zur Genehmigung
vorzulegen.

2. Die Entwässerung erfolgt zum Klärwerk Lantenbach.

Gummersbach, 12, Febr. 197%
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